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Beschäftigungssicherung bei bedingter 
Gesundheit in Frankreich
Beschäftigte und Betriebe
Mit etwa 67 Millionen Einwohnern und einem 
Bruttoinlandsprodukt von rund 38.000 US-Dollar 
je Einwohner in 2017 ist Frankreich nicht nur ein 
bedeutender EU-Staat, sondern weltweit auch 

eine bedeutende Volkswirtschaft. Die Alters-
struktur zeigt folgendes Bild für 2016: 0–14 Jah-

*	Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden im Rahmen des von 
der Hans-Böckler- Stiftung geförderten Projekts „Neue Allianzen 
für Gute Arbeit bei bedingter Gesundheit“ an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin (Projektleitung: Prof. i. R. Dr. Ernst von Kardorff) 
durchgeführt.

RAINER MÜLLER · JOACHIM LARISCH

Frankreich 
Sicherung von Erwerbsfähigkeit und 
Betriebliche Wiedereingliederung nach 
und bei chronischer Erkrankung in 
europäischen Staaten* (Teil 5 von 6)

Die EU-Kommission hat 2007 das UN-„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen“ ratifiziert. In diesem Übereinkommen ist eine Vielzahl spezieller Regelungen für die 
Lebenssituation von Menschen mit Behinderung verankert. Zur Umsetzung hat die Kommission 
2010 eine Strategie für Menschen mit Behinderung beschlossen, die sich auch auf die Arbeits-
welt bezieht. Der nachfolgende Beitrag, der in den folgenden Ausgaben der sis fortgesetzt wird, 
befasst sich mit dem Stand der Umsetzung in ausgewählten EU-Staaten (Dänemark, Finnland, 
Schweden, Frankreich). Ausgehend von der Einführung in die Themenstellung in sis 3-2019 
bezieht sich Teil 5 des Beitrags auf die Situation in Frankreich.
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re 18,2 %, 15-64 Jahre 62,5 % und 65 Jahre und 
älter 19,4 %. [1]. Von den etwa 29 Millionen Er-
werbspersonen ab 15 Jahre waren 2015 gut 50 % 
erwerbstätig, davon mehr als 75 % im Dienst-
leistungssektor. Die Erwerbslosenquote wird für 
2015 mit 10,6 % angegeben (15 Jahre und älter), 
und mehr als 40 % davon werden als Langzeit
erwerbslose ausgewiesen [2]. Bezogen auf die 
20 bis 64-Jährigen liegt Frankreich mit einer Er-
werbstätigenquote 2014 von 69 % exakt im EU-
Durchschnitt [3]. 98 % der Arbeitsverträge sind 
tarifvertraglich abgedeckt. 8 % der Arbeitnehmer 
sind gewerkschaftlich organisiert [4].

Sozialpolitische Regulationen
Es existiert ein obligatorisches Sozialversiche-
rungssystem. Die Mitgliedschaft beruht vor-
rangig auf der Erwerbstätigkeit und subsidiär 
auf dem Wohnsitz. Finanziert wird das System 
vorwiegend aus Beiträgen (Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerbeiträge) und Abgaben wie der Allge-
meinen Sozialabgabe „CSG“ (contribution sociale 
généralisée) [5].

Die Arbeitsunfähigkeit wird durch den Arzt 
feststellt. Die Bescheinigung ist in den zwei nach-
folgenden Tagen vorzulegen. Die voraussicht-
liche Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist auf dem 
Formular (eine Kopie für den Arbeitgeber und 
zwei für die Versicherung) anzugeben. Kranken-
geld wird ab dem 4. Tag in Ergänzung zum vom 
Arbeitgeber ab dem 8. Krankheitstag finanzier-
ten „indemnité complémentaire“ gezahlt, sofern 
tarifvertraglich keine günstigeren Bestimmun-
gen vorgesehen sind. Grundsätzlich wird Kran-
kengeld für maximal zwölf Monate innerhalb von 
drei aufeinanderfolgenden Jahren gezahlt und 
bis zu maximal 36 Monaten bei einer Langzeiter-
krankung (affection de longue durée, ALD). Viele 
Tarifverträge enthalten Verbesserungen, insbe-
sondere für Angestellte – oft erhalten sie für die 
ersten drei Krankheitsmonate das volle Gehalt 
weiter.

Es besteht ein Anspruch auf eine berufliche 
Umschulung im Betrieb oder in Spezialeinrich-
tungen für berufliche Rehabilitation unter Kos-
tenbeteiligung der Kassen bei vollständiger oder 
teilweiser Weiterzahlung der Rente. Arbeitgeber 
haben die Pflicht zur Beschäftigung von Arbeit-
nehmern mit Behinderungen in Unternehmen 
mit mindestens 20 Arbeitnehmern in Höhe von 
6 % des gesamten Personalbestands. Alternativ 
kann der Arbeitgeber eine Ausgleichszahlung 
entrichten, Programme für Arbeitnehmer mit Be-
hinderungen, Maßnahmen der Rückkehr zur Ar-
beit und Dienste für beschützte Arbeit einrichten.

Zur Behinderung liegen zahlreiche Regelun-
gen vor. Arten der Behinderung sind geistige, 
psychische, motorische und sensorische Beein-
trächtigung sowie beeinträchtigende Krankhei-

ten. Sie wird durch ein multidisziplinäres Gremi-
um festgestellt. Bei einem Grad von 80 % wird 
eine Schwerbehinderung attestiert.

Kündigungsfristen sind gesetzlich und z. T. ta-
riflich geregelt.

Arbeitsschutz
Regelungen zum Arbeitsschutz sind im Wesent-
lichen im Arbeits- und Sozialrecht sowie in den 
Regelungen zum öffentlichen Gesundheitssys-
tem enthalten (code du travail, code de la sé-
curité sociale, code de la santé publique). Die 
Zuständigkeiten des Arbeitsministeriums und 
des Sozialministeriums betreffen die Arbeitsin-
spektion sowie die Regelung der Arbeitsschutz-
dienste (insbesondere der Betriebsärzte) und 
die sozialversicherungsrechtliche Absicherung 
bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. In 
Frankreich ist daher der Arbeitsschutz als duales 
System organisiert, in dem die arbeitsrechtliche 
Regulierung und die sozialrechtlichen Vorschrif-
ten nebeneinander existieren. Die überwiegend 
juristisch ausgebildeten Arbeitsinspektoren sind 
weniger als die sozialrechtlichen Experten bera-
tend tätig [6].

Im „Sozialen Dialog“ wurde ein Programm für 
2016 bis 2020 etabliert, wobei neben den klas-
sischen Aufgaben den psychosozialen Belastun-
gen und den modernen Einwirkungen der digi-
talen Technologie eine besondere Aufmerksam-
keit eingeräumt wurde [7]. In Betrieben ab 50 
Arbeitnehmern ist ein Arbeitsschutzausschuss 
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail, CHSCT) einzurichten. Werden 11–49 
Arbeitnehmer beschäftigt, ist eine Fachkraft 
für Arbeitssicherheit (délégué du personnel) zu 
bestellen, die von der Belegschaft gewählt wird 
und deren Aufgaben bis spätestens zum 1.1.2020 
durch den Sozial-und Wirtschaftsausschuss (co-
mité social et économique (CSE)) übernommen 
werden. Das CSE übernimmt unter anderem auch 
die Aufgaben des CHSCT [8] Die arbeitsmedizini-
sche Betreuung wird durch die Services de santé 
au travail (SST) übernommen. Diese werden von 
Arbeitsmedizinern betrieben und sind für je-
weils 3.300 Beschäftigte verantwortlich. Älteren 
Angaben zufolge sind in Frankreich knapp 1.000 
Arbeitsmediziner in Unternehmen angestellt und 
knapp 4.600 für ca. 850 externe Dienste tätig [9].

2016 wurde der Arbeits- bzw. Sicherheitstech-
nische Dienst im Rahmen des sozialen Dialogs 
neu definiert. Abhängig von der Größe des Be-
triebes sind unabhängige interne bzw. externe 
Dienste mit Arbeitsmedizinern, Präventionsex-
perten und Krankenschwestern tätig. Die Bedeu-
tung der Arbeits- und Betriebsmedizin wurde im 
Hinblick auf die betriebliche Prävention gestärkt. 
Der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin kann 
nach medizinischer Diagnose und Überprüfung 
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des Arbeitsplatzes feststellen, dass der Arbeits-
platz für die beschäftigte Person ungeeignet ist 
(L’Inaptitude médicale au Travail) mit der Folge, 
dass der Arbeitgeber Anpassungsmaßnahmen 
vornehmen oder einen anderen Arbeitsplatz an-
bieten muss. Die Arbeitsunfähigkeit oder Invali-
dität wird davon nicht berührt, da insoweit keine 
Befugnisse der Betriebsärzte gegeben sind. Al-
lerdings kann nach einer Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Monaten durch den behandelnden 
Arzt, den medizinischen Dienst der Sozialver-
sicherung oder durch den Beschäftigten eine 
arbeitsmedizinische Begutachtung des Arbeits-
platzes verlangt werden, aus der sich Empfehlun-
gen für betriebliche Anpassungs- oder Qualifika-
tionsmaßnahmen ergeben können [10].

Die Eignungsprüfung leitet allerdings in vielen 
Fällen auch die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses und den Übergang zur Anerkennung als 
behinderte Person ein, mit entsprechenden Pro-
blemen einer weiteren (anderweitigen) Beschäf-
tigung. Dies kann dazu führen, dass in der Inter-
aktion zwischen Betriebsarzt und Beschäftigtem 
auf eine Beanstandung der Arbeitsbedingungen 
verzichtet wird, auch wenn sich der Anteil der 
endgültigen Ungeeignetheit (Avis d’inaptitude 
définitive) zwischen 1985 und 2011 von 0,1 auf 
0,9 Prozent der Beanstandungen erhöht hat und 
die möglichen Beanstandungen auf jährlich etwa 
700.000 Fälle geschätzt werden [11].

Politik zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt
Ein spezielles Programm zur Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsplatz oder den Arbeitsmarkt 
bei Langzeit-Arbeitsunfähigkeit wie in Dänemark 

oder Deutschland wurde in Frankreich nicht 
eingerichtet. Es gelten die rechtlichen Regelun-
gen und Maßnahmen im Umgang mit Behinde-
rung.  ■
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